
An die Erziehungsberechtigten 
und zukünftigen Schüler/-innen 
der zweijährigen Berufsfachschule 
Pflegeassistenz 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        März.2023 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Schülerin, sehr geehrter Schüler, 

Sie haben Ihre Tochter /Ihren Sohn /sich für den Besuch der zweijährigen Berufsfachschule Pflegeassistenz ange-
meldet und eine vorläufige Aufnahmebestätigung erhalten. Um den Aufnahmevorgang abzuschließen laden wir Sie 
hiermit zu einer  

verbindlichen Informationsveranstaltung am 10.05.23 um 15:30 Uhr in die Pausenhalle ein. 

 
Diese Schulform beinhaltet Anteile von fachpraktischem Unterricht und Praktika in außerschulischen Einrichtungen. 
Mit diesem Schreiben weisen wir Sie auf wesentliche Bedingungen für den reibungslosen Ausbildungsbeginn hin. Be-
nötigte Unterlagen (Antrag erweitertes Führungszeugnis, Formblatt Impfstatus, Kooperationsvertrag) erhalten Sie auf 
unserer Homepage www.bbsam.de unter Download. 
 
 Beantragen Sie ein erweitertes Führungszeugnis der Belegart N (frühestes Ausstellungsdatum: 30.05.2023) beim 

Einwohnermeldeamt oder Bürgeramt Ihrer Gemeinde. (Schreiben mitnehmen!!!) 
 Lassen Sie Ihrer Tochter /Ihrem Sohn /sich unter Verwendung des betreffenden Formulars einen ausreichenden 

Impfstatus durch Ihren Hausarzt bescheinigen. Weitere Informationen zum „Impfschutz“ erhalten Sie auf der Inter-
netseite des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes Hannover. 

 Suchen Sie für die Ableistung des ersten Praktikums eine wohnortnahe Einrichtung mit pflegerischem Schwerpunkt 
erst nach der Info Veranstaltung: (Altenpflegeeinrichtung, Krankenhaus…) und schließen Sie unter Verwendung des 
betreffenden Formulars einen Kooperationsvertrag mit diesem Betrieb. 

 Die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs muss belegt werden. Entsprechende Kurse werden u.a. von Einrichtun-
gen des Deutschen Roten Kreuzes oder der Johanniter angeboten. 

 Für den fachpraktischen Unterricht fallen Kosten durch die Nutzung von Verbrauchsmaterialien an. Weitere Informa-
tionen hierzu erhalten Sie am ersten Schultag. 

Weiteres 
 Es fallen Kosten für die Ausleihe oder den Kauf von eingeführten Schulbüchern an. Die Anmeldung zur Lernmittel-

leihe und Mitteilung zur Bücherliste erfolgt über die Klassenlehrer am ersten Schultag. 
 Beachten Sie den Hinweis des Landkreises Cloppenburg zur Schülerbeförderung: 

https://lkclp.de/freizeit-bildung/schulen-kultur/schuelerbefoerderung.php 

Erster Schultag 
Sie sind verpflichtet folgende Unterlagen vorzulegen: Eine beglaubigte Kopie Ihres Abschlusszeugnisses, das er-
weiterte Führungszeugnis, eine Kopie der Geburtsurkunde, die Bescheinigung zum Impfstatus und den Koope-
rationsvertrag sowie Erste Hilfe Bescheinigung. 

Hinweis: 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu Beginn des Schuljahres eine kostenfreie schulinterne Belehrung zum Infek-
tionsschutzgesetz. Über die Belehrung wird eine Bescheinigung ausgestellt, die in der Schule verbleibt. 

Ich wünsche Ihrer Tochter /Ihrem Sohn /Ihnen viel Erfolg in dieser Schulform. Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie 
gesund! 

                                                                 
Schulte Richtering, Abteilungsleitung                                                                                    Brinker, Teamleitung 

http://www.bbsam.de/
https://lkclp.de/freizeit-bildung/schulen-kultur/schuelerbefoerderung.php

